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Beschlussauszug 

aus der 
Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Crivitz  

vom 25.01.2016 
 

Top 9 Grundstücksangelegenheiten - Vereinfachte Umlegung "Crivitz - Tram-
mer Straße V018" 

Feststellung des Zeitpunktes der Unanfechtbarkeit nach § 83 BauGB 

 
Beschluss: 

 

Der von der Stadt Crivitz am 25.01.2016 gefasste Beschluss zur vereinfachten Umlegung „Cri-
vitz-Trammer Straße V018“ gemäß § 82(1) BauGB ist am 25.01.2016 unanfechtbar geworden. 
Die Vermessungs- und Geoinformationsbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim und der 
Landeshauptstadt Schwerin wird beauftragt, die Unanfechtbarkeit im Amtsblatt „Crivitzer Amts-
bote“ öffentlich bekannt zu machen und den Beschluss umzusetzen.   

 

 Abstimmungsergebnis: 

14 Ja – Stimmen 
  0 Nein –Stimmen 
  0 Enthaltungen  

Damit ist einstimmig beschlossen, dass die Unanfechtbarkeit der vereinfachten Umle-
gung am 25.01.2016 eingetreten ist und dass die Vermessungs- und Geoinformations-
behörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim und der Landeshauptstadt Schwerin be-
auftragt wird, die Unanfechtbarkeit im Amtsblatt „Crivitzer Amtsbote“ öffentlich bekannt 
zu machen und den Beschluss umzusetzen. 

 

 

Herr Rencker und Herr Stamer nehmen am weiteren Verlauf der Sitzung teil.  

 Es sind wieder 16 von 17 Stadtvertretern anwesend.  
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